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Sehr geehrte Damen und Herren!  

Heute lesen Sie im Newsletter des Finanzgerichts Münster u.a 

Entscheidungen zu den Voraussetzungen eines 

Steuerstundungsmodells und zur Haftung für eine 

Duldungsverpflichtung. 

 

 
 

 

Aktuelle 
Entscheidungen 

 

 

 

http://www.fg-muenster.nrw.de/


Steuerstundungsmodell setzt Werbung mit 

steuerlichen Vorteilen voraus  

Der 4.Senat des Finanzgerichts Münster hat mit Urteil vom 21. Februar 

2020 (Az. 4 K 794/19 F) entschieden, dass kein Steuerstundungsmodell 

im Sinne von § 15b EStG vorliegt, wenn das Konzept keine steuerlichen 

Vorteile in Aussicht stellt, sondern vielmehr mit von Beginn an 

erzielbaren Renditen wirbt, auch wenn dies in betrügerischer Absicht 

erfolgt. 

Der Kläger schloss Kaufverträge über zwei Blockheizkraftwerke und mit 

einem mit dem Verkäufer verbundenen Unternehmen Verträge über die 

Anmietung einer Standortfläche, Verwaltungsverträge und Premium-

Service-Verträge ab. Diesen Verträgen lagen Prospekte und andere 

Kundeninformationen zugrunde, wonach die Stromerzeugung über 

Blockheizkraftwerke bei einer über 20 Jahre gesetzlich fixierten 

Einspeisevergütung einen jährlichen Überschuss von ca. 20.000 € bis 

ca. 30.000 € (je nach Anlageleistung, ohne Abschreibungen) ausweise. 

Ferner wurde darauf hingewiesen, dass keine steuerlichen Aspekte 

berücksichtigt würden. Tatsächlich wurden die Blockheizkraftwerke - wie 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/4_K_794_19_F_Urteil_20200221.html


von den Initiatoren von vornherein beabsichtigt - nicht geliefert, was 

beim Kläger zu einem Verlust führte. 

Das Finanzamt behandelte das Konzept als Steuerstundungsmodell 

und stellte die Verluste gemäß § 15b EStG als nicht ausgleichsfähig, 

sondern nur verrechenbar gesondert fest. Hiergegen wandte der Kläger 

ein, dass das Konzept auf die Erzielung von Renditen ausgerichtet 

gewesen sei. 

Der 4.Senat des Finanzgerichts Münster hat der Klage vollumfänglich 

stattgegeben. Ein Steuerstundungsmodell liege nicht vor. Das Konzept 

stelle zwar eine modellhafte Gestaltung dar. Es könne aber nicht 

festgestellt werden, dass hierdurch steuerliche Vorteile in Form 

negativer Einkünfte erzielt werden sollten. Dies folge bereits daraus, 

dass steuerliche Aspekte nicht nur nicht angesprochen, sondern 

ausdrücklich aus der Betrachtung ausgeschlossen worden seien. Die 

Attraktivität des vorgestellten Modells beruhe vielmehr - anders als bei 

einem Steuerstundungsmodell - nicht auf Verlusten, sondern 

ausdrücklich auf laufenden und von Beginn an zu erzielenden Renditen. 

Die prognostizierten Überschüsse berücksichtigten bereits die Fixkosten 

und deckten auch die in der Prognose nicht enthaltenen 

Abschreibungen sowie etwaige Schuldzinsen ab. Im Übrigen baue das 

Modell auch nicht auf einer Fremdfinanzierung auf, sondern eröffne 



vielmehr eine Wahlmöglichkeit zur Eigenkapitalfinanzierung. Die Frage, 

ob die Anwendung des § 15b EStG auch deswegen rechtswidrig ist, weil 

die tatsächliche Umsetzung des Modells von den Initiatoren nie 

beabsichtigt war, sei nicht entscheidungserheblich. 

 
Keine Haftung für eine Duldungsverpflichtung  

Ein GbR-Gesellschafter kann für eine Verpflichtung der GbR auf 

Leistung von Wertersatz aus einem Duldungsbescheid nicht in Haftung 

genommen werden. Dies hat der 9. Senat Münster mit Urteil vom 20. 

November 2019 (Az. 9 K 315/17 K) entschieden. 

Das Finanzamt hatte gegenüber einer GbR einen auf Wertersatz in 

Höhe von 285.000 € gerichteten Duldungsbescheid erlassen. 

Hintergrund war eine nach § 3 Abs. 1 AnfG anfechtbare Zahlung der 

GbR an eine AG, die dem Finanzamt Steuern schuldete. Der 

Duldungsbescheid ist zwischenzeitlich bestandskräftig geworden. 

Gegenüber dem Kläger als ehemaligem persönlich haftendem 

Gesellschafter der GbR erließ das Finanzamt einen Haftungsbescheid 

über die Höhe der sich aus dem Duldungsbescheid ergebenden 

Zahlungsverpflichtung und forderte ihn zugleich zur Zahlung des 

Betrages auf. Hiergegen wandte der Kläger ein, dass § 191 Abs. 1 AO 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/9_K_315_17_K_Urteil_20191120.html


nur eine Haftung für Steuern, nicht aber für Duldungsverpflichtungen 

vorsehe. Das Finanzamt war demgegenüber der Auffassung, dass es 

letztlich um die Tilgung einer Steuerschuld gehe, was eine mehrstufige 

Haftungs- und Duldungskette rechtfertige. 

Die Klage hatte Erfolg. Nach Ansicht des 9. Senats des Finanzgerichts 

Münster sei der Erlass eines Haftungsbescheids für eine 

Duldungsverpflichtung ausgeschlossen. § 191 Abs. 1 AO verwende 

lediglich den Begriff der Steuer, worunter zwar auch steuerliche 

Nebenleistungen und Haftungsinanspruchnahmen für Steuern fielen. 

Demgegenüber zähle eine Duldungspflicht nicht zu den Ansprüchen aus 

dem Steuerschuldverhältnis im Sinne von §§ 37 Abs. 1 und 218 Abs. 1 

AO und sei inhaltlich nur auf die Duldung der Vollstreckung in das eigene 

Vermögen gerichtet. 

Das Gesetz enthalte insoweit auch keine planwidrige Regelungslücke. 

§ 191 Abs. 1 Satz 1 AO regele vielmehr abschließend, dass in den dort 

ausdrücklich genannten Fällen durch Verwaltungsakt Belastungen des 

Steuerpflichtigen begründet werden könnten. Der Gesetzgeber habe 

sich zum Inhalt und zum Umfang dieser Befugnis Gedanken gemacht 

und diese (anders als im Sozialrecht) ausdifferenziert geregelt. 

Dementsprechend sei eine abschließende Regelung zu unterstellen, 

auch wenn diese für die Finanzverwaltung zu dem weniger praktikablen 



Ergebnis führe, bei Duldungsverpflichtungen den ordentlichen 

Rechtsweg beschreiten zu müssen. Hinzu komme, dass es sich bei der 

Befugnis zum Erlass eines Duldungsbescheids systematisch um eine 

vollstreckungsrechtliche Regelung handele, deren Einbeziehung in das 

Steuerrecht zwar sinnvoll erscheine, aber nicht zwingend sei. 

Darüber hinaus sei der Haftungsbescheid auch deshalb rechtswidrig, 

weil der gegenüber der GbR erlassene Duldungsbescheid rechtswidrig 

sei. Mangels Bestandskraft der zugrunde liegenden 

Steuerfestsetzungen hätte der Duldungsbescheid mit einer 

entsprechenden Bedingung versehen werden müssen (§ 14 AnfG). 

Hierauf habe sich der Kläger auch berufen können, da er in 

Duldungsbescheid aufgrund seines Ausscheidens aus der GbR nicht 

mehr habe anfechten können. 

Der Senat hat die Revision wegen grundsätzlicher Bedeutung 

zugelassen. Diese wurde jedoch nicht eingelegt. 

Bonuszahlungen eines Dritten können den 

Vorsteuerabzug nachträglich mindern 

Mit Urteil vom 5. März 2020 (Az. 5 K 1670/17 U) hat der 5. Senat des 

Finanzgerichts Münster entschieden, dass vom Franchisegeber an den 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/5_K_1670_17_U_Urteil_20200305.html


Franchisenehmer weitergeleitete Bonuszahlungen den Vorsteuerabzug 

nachträglich gemäß § 17 UStG mindern können. 

Die Klägerin ist eine GmbH und in ein Franchisesystem eingebunden. 

Die Franchisegeberin handelte mit Lieferanten Rahmenvereinbarungen 

aus, nach denen die Franchisenehmer Rabatte und Bonuszahlungen 

erhalten, die sich nach dem getätigten Nettoumsatz aller von der 

Franchisegeberin betreuten Abnehmer richten. Die Jahresboni wurden 

von den Lieferanten an die Franchisegeberin ausgezahlt, die diese an 

die Franchisenehmer weitergaben. 

Das Finanzamt minderte den aus den Leistungen der Lieferanten in 

Anspruch genommenen Vorsteuerabzug der Klägerin um die in den 

Bonuszahlungen enthaltenen Steuerbeträge nach § 17 Abs. 1 Satz 2 

UStG. Die Klägerin wandte hiergegen ein, dass die Franchisegeberin 

die Boni für ihre Vermittlungsleistungen erhalten habe und keine 

Verpflichtung bestanden habe, diese an die Franchisenehmer 

weiterzuleiten. 

Der 5. Senat des Finanzgerichts Münster hat die Klage abgewiesen. Die 

Bonuszahlungen stellten zwar unstreitig kein Entgelt für Leistungen der 

Klägerin an die Franchisegeberin - etwa in Form der Inanspruchnahme 

des Warenwirtschaftssystems – dar. Allerdings führten sie zur 



Minderung des Vorsteuerabzugs für die erhaltenen Warenlieferungen. 

Die Zahlungen stünden in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den 

Lieferungen der Lieferanten an die Franchisenehmer. Dies ergebe sich 

daraus, dass die Boni nach dem Umfang der Lieferungen bemessen und 

in voller Höhe weitergeleitet wurden. 

Demgegenüber könne nicht festgestellt werden, dass die 

Bonuszahlungen Entgelte für Leistungen der Franchisegeberin 

darstellten. Zum einen erhalte diese von den Lieferanten gesonderte 

Zahlungen für Vermittlungstätigkeiten und Werbeleistungen. Zum 

anderen bezögen sich die Bonuszahlungen nach den 

Konditionsvereinbarungen ausdrücklich auf die Warenlieferungen, was 

wie bei Rabatten eine typische Einkaufsmodalität darstelle. Dass die 

Franchisegeberin nicht verpflichtet war, die Boni weiterzuleiten, sei für 

diese Beurteilung ebenso wenig von Bedeutung wie der Umstand, dass 

den Franchisenehmern die Bonuszahlungen bei Erhalt der Lieferungen 

noch nicht bekannt waren. 

 

 
 

 



Weitere 
Entscheidungen 
im Überblick 

 

 

 

Einkommensteuer 

Ist die Verteilung der Steuerermäßigungsbeträge nach § 35 EStG 

(Gewerbesteuermessbetrag und zu zahlende Gewerbesteuer) bei 

einer KGaA auf deren persönlich haftende Gesellschafter nach 

dem allgemeinen Gewinnverteilungsschlüssel oder unter 

Einbeziehung von Sondervergütungen vorzunehmen? (Urteil vom 4. 

Dezember 2019, Az. 9 K 149/17 F) 

Wie wirkt sich ein passiver steuerlicher Ausgleichsposten, der für 

von einem Investmentfond mitgeteilte AfA-Beträge (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 

Buchst. g, § 3 Abs. 3 Satz 2 InvStG 2004) gewinnmindernd gebildet 

worden war, auf eine spätere Teilwertabschreibung bezüglich der 

Fondsbeteiligung aus? (Urteil vom 16. Januar 2020, Az. 10 K 1848/16 

K,G,F) 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/9_K_149_17_F_Urteil_20191204.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/10_K_1848_16_K_G_F_Urteil_20200116.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/10_K_1848_16_K_G_F_Urteil_20200116.html


Zur Versagung des Sonderausgabenabzugs für Beiträge zu einer 

sog. Riester-Rente eines Besoldungsempfängers, der die 

Einwilligung in die Datenübermittlung an die ZfA erst nach Ablauf 

der Zweijahresfrist erteilt hat (Urteil vom 20 Februar 2020, Az. 12 K 

2686/16 E) 

Führt die Weiterleitung des Erlöses aus der Veräußerung eines auf 

den Turks- und Caicos-Inseln gelegenen Grundstücks durch eine 

dort ansässigen Ltd. an ihren inländischen Gesellschafter bei 

diesem zu einem Kapitalertrag oder zu einem Spekulationsgewinn? 

(Urteil vom 27. Februar 2020, Az. 13 K 3135/15 E) 

Stellen Zahlungen des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer für die 

Anbringung von Werbung an deren privaten Fahrzeugen 

Arbeitslohn dar? (Urteil vom 14. Februar 2020, Az. 14 K 2450/18 L) 

Umsatzsteuer 

Zur Anwendung der Kleinunternehmerregelung bei Beginn der 

unternehmerischen Betätigung (Urteil vom 25. Februar 2020, Az. 15 

K 61/17 U) 

Setzt die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung nach § 4 Nr. 16 

UStG für Haushaltshilfeleistungen den Nachweis voraus, dass jede 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/12_K_2686_16_E_Urteil_20200220.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/12_K_2686_16_E_Urteil_20200220.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/13_K_3135_15_E_Urteil_20200227.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/14_K_2450_18_L_Urteil_20200214.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/15_K_61_17_U_Urteil_20200225.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/15_K_61_17_U_Urteil_20200225.html


Leistung an eine hilfsbedürftige Person erbracht worden ist? (Urteil 

vom 25. Februar 2020, Az. 15 K 2427/17 U) 

Welcher Steuersatz ist auf ausschließlich im elektronischen Weg 

zum Download erbrachte Unterrichtsmaterialien anzuwenden? 

(Urteil vom 28. Januar 2020, Az. 15 K 2629/17 U) 

Verfahrensrecht 

Welches Finanzamt ist für die einheitliche und gesonderte 

Feststellung von Einkünften einer nach ausländischem Recht 

gegründeten und inzwischen nach Abschluss der Liquidation 

vollbeendeten Personengesellschaft örtlich zuständig? (Urteil vom 

6. Februar 2020, Az. 5 K 2531/17 F) 
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https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/15_K_2427_17_U_Urteil_20200225.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/15_K_2629_17_U_Urteil_20200128.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/5_K_2531_17_F_Urteil_20200206.html


Hinweise im Zusammenhang mit dem Corona-Virus 

(COVID 19) - Präventive Maßnahmen beim 

Finanzgericht Münster 

Angesichts der dynamischen Entwicklung bei den Erkrankungsraten 

sind von der Landesregierung in den letzten Tagen diverse Maßnahmen 

zur effektiven Verlangsamung der Ausbreitung des Corona-Virus 

getroffen worden. Davon sind auch die Justiz des Landes Nordrhein-

Westfalen und das Finanzgericht Münster betroffen. 

Die Maßnahmen sehen vor, den Dienstbetrieb in den Behörden und 

Gerichten auf das zwingend erforderliche Maß zu beschränken. Das 

Finanzgericht Münster ist aber nach Kräften bemüht, eine 

funktionierende Rechtspflege weiter zu gewährleisten. 

Bitte beachten Sie folgende konkrete Hinweise: 

1. Der Sitzungsbetrieb ist aktuell weitestgehend eingestellt. 

2. Alle Bürgerinnen und Bürger werden gebeten zu prüfen, ob für ihre 

Anliegen beim Finanzgericht Münster ein direkter Kontakt zu den 

Beschäftigten unbedingt notwendig ist. Sollte das Anliegen auch 

elektronisch, per Telefon, Fax, E-Mail, Brief oder Einwurf von Unterlagen 

erledigt werden können, so bitten wir Sie in Ihrem eigenen Interesse und 



im Interesse der Beschäftigten darum, diese Kontaktwege zu nutzen 

und von einem persönlichen Erscheinen im Gericht Abstand zu nehmen. 

Bei Fragen und Unklarheiten soll nach Möglichkeit zunächst der 

telefonische Kontakt gesucht werden; ggfs. finden sich auch die 

erforderlichen Informationen auf den Online-Portalen der Justiz NRW. 

3. Eine Rechtsantragsstelle beim Finanzgericht Münster ist für 

Eilanträge und sonstige dringende Anliegen weiterhin gewährleistet. 

Diese steht Ihnen - abweichend von den normale n telefonischen 

Sprechzeiten - montags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr und 

zusätzlich montags von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr zur Verfügung. 

4. Der Zugang zur Bibliothek des Finanzgerichts ist für Außenstehende 

derzeit nicht möglich. 

Telefonisch erreichen Sie das Finanzgericht weiterhin während der 

allgemein gültigen Sprechzeiten. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis! 

 

 
 

 

 



 

Impressum 

Herausgegeben vom Präsidenten des Finanzgerichts Münster 

Redaktion: RaFG Dr. Jan-Hendrik Kister, Warendorfer Straße 70, 48145 

Münster, Tel. 0251/3784-162, Telefax 0251/3784-201, E-Mail: jan-

hendrik.kister@fg-muenster.nrw.de 

Web: www.fg-muenster.nrw.de 

Der Newsletter des Finanzgerichts Münster erscheint regelmäßig zum 

15. eines Monats. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den Newsletter 

über folgenden Abmeldelink wieder abzubestellen. Den Volltext der 

Entscheidungen des Finanzgerichts Münster und der anderen Gerichte 

Nordrhein-Westfalens finden Sie in der Rechtsprechungsdatenbank 

NRW-Entscheidungen. Auf der Homepage des Finanzgerichts 

Münster sind die anhängigen Revisionsverfahren gegen 

Entscheidungen des Finanzgerichts Münster aufgelistet, die ab 1. 

Januar 2013 veröffentlicht wurden. Volltexte der Entscheidungen des 

Bundesfinanzhofs, auf die verwiesen wird, sind auf der gerichtseigenen 

Rechtsprechungsdatenbank des Bundesfinanzhofs abrufbar. Die 

Entscheidungen werden nur zur nicht gewerblichen Nutzung kostenfrei 
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zur Verfügung gestellt (§ 11 Abs. 2 S 2 JVKostG). Informationen für 

Interessenten einer gewerblichen Nutzung werden hier bereitgestellt. 
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